
13. Änderungssatzung vom ___________ 
 

zur Hauptsatzung der Stadt Emmerich am Rhein vom 05.06.2001 
 
 
 

Aufgrund des § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW 

S. 666 ff), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung vom 15.11.2016 (GV NRW S. 965 ff), hat der Rat in seiner Sitzung am 
_________ folgende 13. Änderung zur Hauptsatzung der Stadt Emmerich am Rhein vom 

05.06.2001 beschlossen : 
 
 

Artikel I 
 
1. 
§ 8 (Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall) wird wie folgt geändert: 
 
In Absatz 3 wird die Ziffer „10“ durch „8“ ersetzt. 
 
In Absatz 6 Buchstabe f) wird der Betrag „20,00 Euro“ ersetzt durch „80.00 Euro“. 
 
 
2.  
§ 9 (Auslagenersatz für Fraktionen) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Zu den sächlichen und personellen Aufwendungen der Geschäftsführung erhalten die im 
Rat der Stadt Emmerich am Rhein vertretenen Fraktionen einen jährlichen Grundbetrag in 
Höhe von 600 Euro pro Fraktion zuzüglich eines Betrages von 540  Euro jährlich für jedes 
Mitglied der Fraktion.“ 
 
 
3. 
§ 12 (Ortsvorsteher) wird wie folgt geändert: 
 
In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „müssen“ ersetzt durch „sollen“. 
 
Absatz 5 wird gestrichen. 
 
4. 
§ 14 (Beigeordnete) Satz 1 erhält folgende neue Fassung: 
 
„Der Rat wählt zwei hauptamtliche Beigeordnete.“ 
 

 
Artikel II 

 
Die Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  


